
 

 
II. Nachtragshaushaltssatzung 

der Stadt Lauenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2014 / 2015 
 

 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 

24. Juni 2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 24. Juli 2015 folgende 

Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 

 

 

erhöht um 
vermindert 

um 

und damit der Gesamtbetrag 
des 

Haushaltsplanes einschl. der 
Nachträge 

   
gegenüber 

bisher 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
1. im Ergebnisplan der 
 

Gesamtbetrag der Erträge 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 
Jahresüberschuss 
 
Jahresfehlbetrag 
 

1.104.400 €

1.016.700 €

87.700 €

 
 

16.701.600 € 
 

18.032.700 €  
 
 
 

1.331.100 € 

17.806.000 €

19.049.400 €

1.243.400 €

2. im Finanzplan der 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 
 

1.104.400 €

1.016.700 €
 

 

 
 

16.469.000 €  
 
 

16.874.800 € 

17.573.400 €

17.891.500 €

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit und der Finan- 
zierungstätigkeit 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit 

5.532.500 €

5.532.500 €

 
 

1.521.900 € 
 
 
 

2.273.200 € 

7.054.400 €

7.805.700 €
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§ 2 

 
Es werden für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 
nachrichtlich:  
Kreditaufnahme für Umschuldungen 

 

 
von bisher 1.158.600 € 

 
 

0 € 

 
auf 1.658.600 € 
 
 
 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen  

 

von bisher 0 € auf                0 € 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 
 

von bisher 12.000.000 € auf 12.000.000 € 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-
senen Stellen 

 
von bisher 63,22 

 
auf 67,51 

 
 

Lauenburg/Elbe, den 29. Juli 2015 

 

Stadt Lauenburg/Elbe 

Der Bürgermeister 

       

gez. T h i e d e 

Bürgermeister 


